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 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
 

 
 

KURZBERICHT ZUR GEMEINDERATSSITZUNG AM 
16.02.2009 

 

1.) Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 
Bürgermeister Braun informierte über den anstehenden 
Wechsel in der Schulleitung in Maselheim. Der Gemeinde-
rat beauftragte in der letzten Sitzung die Verwaltung mit 
weiteren Gesprächen mit dem Ziel, eine gemeinsame 
Grundschule Maselheim / Äpfingen mit zwei Standorten zu 
gründen. Grund für die hierzu anstehende Entscheidung 
sind die sinkenden Schülerzahlen und die Perspektive, 
dass in Äpfingen spätestens ab 2012 jahrgangsübergrei-
fende Klassen eingeführt werden müssten. Die tatsächli-
chen Zahlen zeigen bis 2015 einen Rückgang der Schüler-
zahlen in Äpfingen von 25 %. Unter einem gemeinsamen 
Dach könnten die Schulbezirke aufgelöst werden; Schüler 
könnten einfacher die jeweils andere Schule besuchen. In 
der ersten Vorberatung wurden von der großen Mehrheit 
des Gemeinde- und Ortschaftsrats keine Nachteile, son-
dern Vorteile einer Zusammenlegung gesehen. In einer der 
nächsten Gemeinderatssitzungen wird das Thema gründ-
lich beraten; weitere Berichte folgen.  
 

2.) Baumaßnahme Breite Straße 
Die notwendige Kanalinnensanierung und die Erneuerung 
des Straßenbelags in der Breite Straße, Äpfingen, wurden 
inzwischen ausgeschrieben. Zusätzlich wurde festgestellt, 
dass auch die öffentliche Wasserleitung ersetzt werden 
sollte (Zusatzkosten ca. 17.000 €). Grund ist u.a. die zu 
geringe Dimensionierung. 
Der Gemeinderat vergab den Auftrag an die Fa. Gräser, 
Ochsenhausen als günstigste Bieterin. Der Bau beläuft 
sich auf ca. 97.000 € zzgl. Verlegung der Wasserleitung.  
 

3.) Haushaltsplan 2009 
Der Beratende Ausschuss und die Ortschaftsräte hatten 
den Planentwurf ausführlich vor beraten. Der Ortschaftsrat 
Sulmingen wünscht mittelfristig mehr Mittel für die Sanie-
rung des Gemeindehauses. Der Ortschaftsrat Lauperts-
hausen erinnerte an einen Gehwegbau in der Reinstetter 
Straße, Ellmannsweiler. Ansonsten wurde der Haushalt 
gebilligt. 
Der Gemeinderat beschloss nun die Haushaltssatzung und 
den Haushaltsplan für 2009. Als größere Maßnahmen sind 
darin u.a. Baumaßnahmen im Rahmen des Landessanie-
rungsprogramms enthalten (Gehweg Wennedacher Stra-
ße, Abbruch von Gebäuden) und die Erschließung des 
Baugebiets „Tal“, Äpfingen. 

Das Volumen des Haushalts liegt bei 10,5 Mio. €. Die Ver-
schuldung sinkt erneut und liegt mit 92 € pro Kopf Ende 
des Jahres 2009 weit unter Landesdurchschnitt. Trotz ge-
planter Rücklagenentnahme bleibt der Gemeinde am Jah-
resende voraussichtlich ein komfortabler Stand von 1,6 
Mio. €. 
Diskutiert wurde das Konjunkturpaket II des Bundes, das 
den Gemeinden für Maßnahmen zugute kommen soll, die 
noch nicht im Haushaltsplan stehen. Bürgermeister Braun 
befürchtete, dass dem eine hohe Staatsverschuldung fol-
gen wird. Kämmerin Frau Bailer empfahl, den Haushalt 
wegen des Konjunkturprogramms nicht zu ändern. Man hat 
einige Maßnahmen in Vorbereitung, für die die Gelder evtl. 
abgerufen werden können, u. a. eine Außenisolierung der 
GS Maselheim. Der Gemeinderat war sich darin einig, 
wegen des Konjunkturpakets nicht mit der Verabschiedung 
des Haushalts zu warten. Die positive Lage der Gemeinde-
finanzen wurde auf die vergangenen Jahre zurückgeführt, 
während denen man eine hohe Rücklage ansparen muss-
te. Der Haushalt 2009 wurde mit Satzung einstimmig be-
schlossen. 
 

4.) Führerscheine für Feuerwehrangehörige 
Bei den Abteilungen der FFW Maselheim sind Fahrzeuge 
im Einsatz, die nicht mehr von allen Feuerwehrleuten ge-
fahren werden dürfen. Es ist die Fahrerlaubnis der Klassen 
C notwendig.  
Aus diesem Grund wurde von den Feuerwehrkameraden 
und aus der Mitte des Gremiums angeregt, über eine Be-
zuschussung von Führerscheinen dieser Klasse nachzu-
denken. In umliegenden Gemeinden gibt es hierzu noch 
kaum Regelungen. Vereinzelt werden feste Zuschüsse 
gewährt. 
In der Diskussion des Gemeinderats wurde mehrheitlich 
die Notwendigkeit gesehen, diese Führerscheine für die 
Feuerwehren zu fördern. Der Gemeinderat beschloss des-
halb die Übernahme einer pauschalen Förderung in Höhe 
von 1.400 € auf Antrag, wenn der Feuerwehrangehörige 
sich bewährt hat und bereit ist, mindestens für 5 weitere 
Jahre in der Feuerwehr zu bleiben. Auch notwendige 
Nachuntersuchungen sollen zu 50% bezuschusst werden. 
 
 

5.) Bürgerversammlung am 2. März 2009 
Mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen und die 
derzeit diskutierten wichtigen Themen in der Gemeinde 
Maselheim schlug Bürgermeister Braun die Anberaumung 
einer Bürgerversammlung vor. 
Es sollte um einen Rückblick über die Arbeit des Gemein-
derats in den letzten 5 Jahren ebenso gehen, wie um einen 
Bericht über Themen wie DSL oder eine organisatorische 
Zusammenfassung der Grundschulen, für die künftig evtl. 
ein Rektor zuständig sein wird. Die Gemeinderäte vertraten 
jedoch die Meinung, dass man zu diesen Themen noch 
wenige Informationen geben könne. Das Thema wurde 
deshalb vertagt. 
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6.) Baugesuche 
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zu den vorge-
legten Baugesuchen bzw. Kenntnisgabeverfahren, teilw. 
vorbehaltlich der Beratung im Ortschaftsrat. Die Anfrage zu 
alternativen Standorten eines Pferdeunterstands wurde 
wegen offener Fragen vertagt und zur Vorberatung an die 
Ortschaftsräte verwiesen. 
Vorhaben der Gemeinde wurden ebenfalls beschlossen: 
Die Gebäude Wennedacher Str. 3 (altes Rathaus), Wen-
nedacher Str. 11 und Laupertshauser Str. 3 (ehem. Rose), 
sollen abgebrochen werden. Die Kenntnisgabe wird dem 
Landratsamt vorgelegt, die Angrenzer werden benachrich-
tigt.  
 
 

7.) Informationen, Bekanntgaben 
- Informationsveranstaltung der Telekom 3. März 
Bürgermeister Braun informierte über eine geplante Veran-
staltung in Zusammenarbeit mit der Telekom. Thema: 
DSL-Versorgung in Laupertshausen und Maselheim. Es 
folgt eine gesonderte Einladung im nächsten Mitteilungs-
blatt. 
 

- Gebührenordnung MZH Maselheim 
Die Gebührenordnung der gemeindlichen Hallen und Räu-
me wird derzeit überarbeitet. Zwischenzeitlich liegt jedoch 
eine Anfrage eines Maselheimer Vereins vor, die Halle für 
eine Veranstaltung pro Jahr kostenlos zu erhalten. Dies ist 
in der geltenden Gebührenordnung nicht vorgesehen; das 
Thema wird jedoch bei Beratung über eine Neufassung 
wieder beraten. 
 

- Termin Gemeinderatssitzung 
Bürgermeister Braun gab als Termin für die nächste Sit-
zung des Gemeinderats den 09.03.2009 bekannt. 
 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

DER WAHL DES GEMEINDERATS UND 

DER ORTSCHAFTSRÄTE  
AM 07. JUNI 2009 

 
1.  Am Sonntag, dem 07. Juni 2009 findet die regelm ä-

ßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats 
statt. Dabei sind auf 5 Jahre zu wählen: 

 
1.1 18 Gemeinderäte  
und zwar, da unechte Teilortswahl stattfindet: 
 

Vertreter  Wohnbezirk 
(Anzahl) 

 
4  Äpfingen 
5  Laupertshausen 
6  Maselheim 
3  Sulmingen  
 
 

 

1.2 Ortschaftsräte 
 

Vertreter  Wohnbezirk 
(Anzahl) 

 
8  Äpfingen 
6  Sulmingen 

 
1.3 Ortschaftsräte für die Ortschaft Lauperts-

hausen 
und zwar, da unechte Teilortswahl stattfindet: 
 

Vertreter Wohnbezirk 
(Anzahl) 

 

3 Ellmannsweiler 
4 Laupertshausen 
1 Schnaitbach 

 
2.      Es ergeht hiermit die Aufforderung , Wahlvorschläge 

für diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Be-
kanntmachung und spätestens am 09. April 2009 bis 
18.00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlaus- 
schusses beim Bürgermeisteramt Maselheim, Wen-
nedacher Str. 5, 88437 Maselheim schriftlich einzu-
reichen. 

 
2.1   Wahlvorschläge  können von Parteien, von mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wah-
len sind je gesonderte Wahlvorschläge einzureichen. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede 
Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Ver 
bindung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig. 

 
2.2   Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber 

enthalten, wie Gemeinderäte bzw. Ortschaftsräte zu 
wählen sind. Bei unechter Teilortswahl darf ein Wahl-
vorschlag für jeden Wohnbezirk, für den ein, zwei 
oder  
drei Vertreter zu wählen sind, jeweils einen Bewerber 
mehr und für jeden Wohnbezirk, für den mehr als drei 
Vertreter zu wählen sind, höchstens so viele Bewer-
ber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. 
Ein Bewerber darf sich für eine Wahl nicht in mehrere 
Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3    Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wäh-
lervereinigungen  müssen ihre Bewerber in einer 
Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder der 
von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. 
August 2008 in geheimer Abstimmung nach dem in 
der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und in 
gleicher Weise deren Reihenfolge festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählerverei-
nigungen müssen ihre Bewerber in einer Versamm-
lung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlbe-
rechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahl-
gebiet ab 20. August 2008 in geheimer Abstimmung 
mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen 
und in gleicher Weise ihre Reihenfolge festlegen. 
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Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die 
Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jewei-
lige Ortschaft. 
Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte 
Wählervereinigung in einer Ortschaft nicht mindes-
tens drei wahlberechtigte Mitglieder, kann sie die Be-
werber für die Wahl des Ortschaftsrats dieser Ort-
schaft in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder oder Ver-
treter in der Gemeinde wählen. Bei nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine 
Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten An-
hänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer 
Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene 
nicht ausreicht, erst möglich, wenn die einberufene 
Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf 
Ortschaftsebene abgebrochen werden muss, weil 
weniger als drei wahlberechtigte Personen erschie-
nen sind; erst dann kann das Bewerberaufstellungs-
verfahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren 
Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden 
(sog. gemeinsame Wahlvorschläge ), können in 
getrennten Versammlungen der beteiligten Partei-
en und Wählervereinigungen oder in einer ge-
meinsamen Versammlung gewählt werden. Die 
Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen 
gelten entsprechend. 

 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat  ist, wer am Wahl-
tag Bürger der Gemeinde ist. Die Bewerber bei 
unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der 
Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der 
Wahl in dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich 
aufstellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat  
ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und 
zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge 
und am Wahltag in der Ortschaft wohnt (Haupt-
wohnung). 

 Nicht wählbar  sind Bürger, 
�  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 

Deutschland das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht 
besitzen; 

�  für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten 
ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anord-
nung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufga-
benkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 
1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichne-
ten Angelegenheiten nicht erfasst;  

�  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen. 

�  Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind au-
ßerdem nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivil-
rechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer straf-
rechtlichen Entscheidung ihres Herkunftsmitglied-
staates die Wählbarkeit nicht besitzen. 

 

 

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten  
�  den Namen der einreichenden Partei oder Wäh-

lervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese, oder ein Kennwort, 
wenn die einreichende Wählervereinigung keinen 
Namen führt; 

�  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag 
der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Be-
werber; bei unechter Teilortswahl ist in den Fällen, 
in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in 
der Gemeinde hat, die Anschrift in dem Wohnbe-
zirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt 
wurde. 

�  Bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehö-
rigkeit angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge 
- bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken 
getrennt - aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf 
nur einmal aufgeführt sein; für keinen Bewerber 
dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6 Wahlvorschläge  von Parteien und von mitglied- 
schaftlich organisierten Wählervereinigungen 
müssen von dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten per-
sönlich  und handschriftlich unterzeichnet  sein. 
Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die 
Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge  von nicht mitgliedschaftlich orga- 
nisierten Wählervereinigungen sind von den drei 
Unterzeichnern der Niederschrift über die Bewer-
beraufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teil-
nehmer - vgl. 2.10) persönlich  und handschrift-
lich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge  von Parteien und 
Wählervereinigungen müssen von den jeweils zu- 
ständigen Vertretungsberechtigten jeder der betei-
ligten Gruppierungen nach den für diese geltenden 
Vorschriften unterzeichnet werden (vgl. 2.6 und 
2.7,  § 14 Abs. 2 S. 4 und 5 Kommunalwahlord-
nung -KomWO-). 

 

2.9 Die Wahlvorschläge  müssen außerdem unter-
zeichnet sein für die Wahl des Gemeinderats  von 
20 Personen, 

für die Wahl des Ortschaftsrats  der Ortschaft(en)  
Äpfingen von 10, 
Laupertshausen von 10 und 
Sulmingen von 10  
Personen die im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
wahlberechtigt sind (Unterstützungsunterschrif-
ten). 

 
Dies gilt nicht für Wahlvorschläge 

�  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in 
dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
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�  von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen, die bisher 
schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind, 
wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für 
diese Wählervereinigung Gewählten unterschrie-
ben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf 
amtlichen Formblättern  einzeln erbracht werden, 
die auf Anforderung vom Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses – Bürgermeisteramt Ma-
selheim – kostenfrei geliefert werden. Als Form-
blätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen 
nur die von den genannten Personen ausgegebe-
nen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei 
der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der einreichenden Partei oder Wäh-
lervereinigung bzw. das Kennwort der Wählerver-
einigung anzugeben. Ferner muss die Aufstellung 
der Bewerber in einer Mitglieder- / Vertreter- oder 
Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag 
unterstützen, müssen die Erklärung auf dem 
Formblatt persönlich  und handschriftlich  unter-
zeichnen; neben der Unterschrift sind Familien-
name, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger 
als Unterstützer, die nach § 22 des Meldegesetzes 
von der Meldepflicht befreit und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, müssen zu dem 
Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung 
durch eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 
Kommunalwahlordnung erbringen. Sind die Betref-
fenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung wahlberechtigt, 
müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem 
Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verle-
gung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort 
ihre Hauptwohnung hatten. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist sei-
ne Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für die-
se Wahl ungültig. 

 
2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung 

der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung unterzeichnet wer-
den. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

 
2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entspre-

chend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen  
 

�  eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, 
dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zu- 

 
 

 

gestimmt hat; die Zustimmungserklärung ist unwi-
derruflich; 

 

�  von einem Unionsbürger als Bewerber eine eides-
stattliche Versicherung über seine Staatsangehö-
rigkeit und Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine 
Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die 
Wählbarkeit; 

 

�  Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung 
in § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung wählbar 
und nach den Bestimmungen des § 22 Meldege-
setzes von der Meldepflicht befreit und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. 
g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in 
welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor 
Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
dort ihre Hauptwohnung hatten; 

�  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Auf-
stellung der Bewerber in einer Mitglieder-
/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3); 
Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit 
der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der 
erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. An-
hänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; 
außerdem muss sich aus der Niederschrift erge-
ben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis 
erhoben und wie diese von der Versammlung be-
handelt  worden sind. Der Leiter der Versammlung 
und zwei Teilnehmer haben die Niederschrift 
handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei 
gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahl-
ausschusses an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer 
Reihenfolge in geheimer Abstimmung durchge-
führt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass da-
bei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. 
Wählervereinigung eingehalten worden sind; 

�  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
muss; ggf. einschließlich der erforderlichen eides-
stattlichen Versicherungen nicht meldepflichtiger 
Unionsbürger als Unterstützer (vgl. 2.9.2); 

�  bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewer-
ber einer Partei oder Wählervereinigung in einer 
Mitglieder-/ Vertreter- oder Anhängerversammlung 
in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), 
eine vom für das Wahlgebiet zuständigen Vor-
stand oder sonst Vertretungsberechtigten unter-
zeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Vor-
aussetzungen für dieses Verfahren vorlagen; die 
Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
selbst erfolgen. 
Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 
gilt als Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetz-
buch; er ist zur Abnahme der Versicherungen an 
Eides statt zuständig.  
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Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 
kann außerdem verlangen, dass ein Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass 
vorlegt und seine letzte Adresse in seinem Her-
kunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute  
mit Namen und Anschrift bezeichnet werden. Sind 
keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden 
ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und 
in der Kommunalwahlordnung nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von 
Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12 Vordrucke  für Wahlvorschläge, Niederschriften 
über Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklä-
rungen und Zustimmungserklärungen sind auf 
Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Ma-
selheim. 

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis auf Antrag  nach § 3 Abs. 2 und 4 Kom-
WO. 

 
3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen  

durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf 
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in 
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwoh-
nung begründen, werden, wenn sie am Wahltag 
noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet ha-
ben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen.  Für die Wahl des Ortschaftsrats 
setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten 
Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre 
(Haupt-) Wohnung haben. 

 
3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des 

Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der 
Hauptwohnung aus dem Landkreis Biberach verlo-
ren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit die-
ser Veränderung wieder in den Landkreis Biberach 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Mo-
nate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Haupt-
wohnung begründet haben, ebenfalls nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  Ist 
die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch 
mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberech-
tigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder 
seine Hauptwohnung verlegt hat, ist dem Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis eine Bes-
tätigung über den Zeitpunkt des Wegzuges oder 
der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Land-
kreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeit-
punkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kosten-
frei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte 
seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine 
Hauptwohnung verlegt hat. 

 

3.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 
Meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbür-
ger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklä-
rungen nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlord-
nung anzuschließen. 

 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis müssen schriftlich gestellt werden und 
spätestens bis zum Sonntag 17. Mai 2009 (keine 
Verlängerung möglich) eingehen beim Bürger-
meisteramt Maselheim Vordrucke für diese Anträ-
ge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt 
Maselheim bereit. 

 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.  
 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleich-
zeitig einen Wahlschein beantragt hat. 
 
 
Maselheim, 17.02.2009 
Bürgermeisteramt 
gez. Hochdorfer, Amtsrat 
Vorsitzender des 
Gemeindewahlausschusses 

 
 
 
 

AUFFORDERUNG DER WEHRPFLICHTIGEN DES 

GEBURTSJAHRGANGS 1991 
ZUR ERFASSUNG 

 

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und 
ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehrpflich-
tig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die Erfassung kann 
bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG). 

Alle Personen des Geburtsjahrgangs 1991, die wehrpflich-
tig sind und denen bislang kein Schreiben der Erfassungs-
behörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen 
ist, werden nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich 
umgehend persönlich oder schriftlich bei der nachstehen-
den Erfassungsbehörde zur Erfassung zu melden: 

 
Gemeindeverwaltung Maselheim 

Wennedacher Str. 5, 88437 Maselheim 
montags bis donnerstags, 

8.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs, 13.00 bis 18.00 Uhr, und 
donnerstags, 13.00 bis 16.00 Uhr.  

 



 
 

Nr. 7 Seite 6 Freitag, 20.02.2009 
 
 

 

Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen 
ohne feste Wohnung, die die Wehrpflichtvoraussetzungen 
erfüllen. 
 

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis 
oder Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch 
sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unter-
lagen mitzubringen. 
 

Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeits-
platzschutzgesetz zur Weiterzahlung des Arbeitsentgelts 
verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende 
Verdienstausfall durch die Erfassungsbehörde auf Antrag 
erstattet. Dies gilt auch für die entstehenden notwendigen 
Auslagen, insbesondere Fahrtkosten am Ort der Erfas-
sung. 
Ich weise darauf hin, dass nach § 45 WPflG ordnungswid-
rig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vor-
schrift des § 15 Abs. 1 WPflG über die Erteilung von Aus-
künften oder die persönliche Meldung zur Erfassung ver-
stößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. 
 

Maselheim, 19.02.2009 
Gemeindeverwaltung Maselheim 

Elmar Braun, Bürgermeister 
 
 

ZUSCHUSS AN LANDWIRTE BEI HALTUNG EINES 

EIGENEN FARREN 
 
Die Gemeinde Maselheim bezuschusst die im Gemeinde-
gebiet ansässigen Landwirte, die Eigenfarren zur Zucht 
einsetzen. Der Zuschussbetrag beträgt 4,09 € pro deckfä-
higes Rind, das mit Eigenfarren gedeckt wurde. 
Entsprechende Anträge für das vergangene Jahr 2008 
liegen bei den Ortsverwaltungen und beim Bürgermeister-
amt Maselheim (Frau Schlachter, Zimmer 2.2) aus. 
Die Antragsfrist endet zum 27.02.2009! 
 
 

SCHORNSTEINREINIGUNG IN MASELHEIM  
 
Ab Montag, 23.02.2009,  wird in Maselheim die 1. Keh-
rung durchgeführt. Bitte richten Sie nichtbrennbare Ge-
fäße für die Ruß Entnahme her. Nicht angetroffene Kun-
den werden durch Anmeldezettel über den Termin in-
formiert. Telefonische Terminabsprachen sind jederzeit 
möglich. 
Hinweis: 
Bitte melden Sie Ihre neu angeschlossenen Feuerstätten 
zur Abnahme an! Dies ist nach § 50 der Landesbauord-
nung zwingend vorgeschrieben. Die Gebäudebrandver-
sicherungen tragen erst nach Abnahme durch den Be-
zirksschornsteinfegermeister eventuell auftretende 
Schäden. 
 
Bezirksschornsteinfegermeister 
Gebäudeenergieberater (HWK) 
Jürgen Uhlmann 
Panoramastr. 29 
89608 Griesingen 
Tel.: 07391 / 708297, Fax : 07391 / 708298 
Mail: uhlmann.juergen@gmx.de 

 

 
 

ORTSCHAFT ÄPFINGEN  
 

SCHLIESSUNG DER MZH ÄPFINGEN 
 

Die Versiegelung des Hallenbodens im Anschluss an die 
Fasnet muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
werden. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt ge-
macht. 
 

JAGDGENOSSENSCHAFT ÄPFINGEN 
 

Am Samstag, den 28.02.2009  findet um 20.00 Uhr  im 
Gasthaus Adler in Äpfingen unser  Rehessen statt. 
Die Einladung erfolgt an alle Mitglieder mit Partner der 
Jagdgenossenschaft. 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmel-
dung bis spätestens 20 Februar bei: 
Max Ströbele        07356/3210 
Josef Ackermann  07356/1695 
Roland Hecht        07356/4610 
 

Auf euer Kommen freut sich die Vorstandschaft. 
 
 
 
 
 

ORTSCHAFT LAUPERTSHAUSEN  
 

ORTSVERWALTUNG GESCHLOSSEN ! 
 
Die Ortsverwaltung ist vom 23.02. bis 27.02.09  vormit-
tags geschlossen. 
Am Faschingsdienstag entfällt die Abendsprechzeit des 
Ortsvorstehers. 
 
 

 
Wir suchen ab sofort für die laufenden Reini-
gungsarbeiten in der Mehrzweckhalle Lauperts-
hausen eine  
 

Reinigungskraft. 
 
Die Arbeit ist unbefristet und auf Geringfügig-
keitsbasis vorgesehen. Es handelt sich um mo-
natlich rd. 27 Stunden. Die Bezahlung erfolgt ent-
sprechend dem Tarifvertrag. 
Wenn Sie Interesse haben, bewerben Sie sich 
bitte schriftlich (kurzer Brief genügt zunächst) bis 
spätestens 04. März 2009.: 
Gemeinde Maselheim, Wennedacher Str. 5, 
88437 Maselheim  
 
Fragen beantwortet Ihnen gerne die Gemeinde-
verwaltung Maselheim, Tel. 07351 1840–17 
(Herr Hochdorfer) oder die Ortsverwaltung Lau-
pertshausen. 
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ORTSVERWALTUNG SULMINGEN 
 
 
Die Ortsverwaltung Sulmingen ist am Faschingsdiens-
tag, den 24.02.2009,  vormittags geschlossen. 
 
 

 FREIWILLIGE FEUERWEHR 
 
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR LAUPERTSHAUSEN  
 

VORANZEIGE: 
Der diesjährige Kaffeenachmittag der Frauen findet am 
29.März 2009 statt. 
 
 

 FUNDSACHEN 
 
 

FUNDAMT MASELHEIM  
 
Beim Fundamt Maselheim wurde 
 

¨  ein Fahrrad (Fundort Äpfingen) 
 
abgegeben. Der Verlierer kann sich während der üblichen 
Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Maselheim 
melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MÜLLABFUHR /WERTSTOFFHOF/ 
GRÜNGUTENTSORGUNG 

 

ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF SULMINGEN 
 

Dienstag 10:00 – 12:00 Uhr 
Freitag 15:00 – 18:00 Uhr 
Samstag 09:00 – 12:00 Uhr 
 

HAUSMÜLLABFUHRTERMINE  
 

Donnerstag, 26.02.2009 
Donnerstag, 12.03.2009 
Donnerstag, 26.03.2009 
 

ABFUHRTERMINE PAPIERTONNE 
 

Mittwoch, 04.03.2009 
Mittwoch, 01.04.2009 
 

GRÜNGUTENTSORGUNG MASELHEIM  
 

Abfuhr 1: Donnerstag, 16.04.2009 
Abfuhr 2: Donnerstag, 19.11.2009 
 

ANNAHMESTELLE MASELHEIM  
REINHOLD OELMAIER , KRONENSTR. 26, TEL. 07351/12571 
 

Öffnungszeiten: 
13.03.2009 bis 28.11.2009, wöchentlich 
Freitag.              17 - 19:00 Uhr 
Samstag:           10 - 13:00 Uhr 
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L A N D R A T S A M T   B I B  
 

 
Flurbereinigung Schwendi / Großschafhausen 
Landkreis Biberach 
 
Öffentliche Bekanntmachung 

Beschluss vom 27.01.2009 

 
1. Vorläufige Anordnung (Besitzentzug) 

Zur Bereitstellung von Flächen für den vorzeiti-
gen Ausbau von Wegen und Gewässern sowie 
zur Durchführung von Kultivierungen und land-
schaftspflegerischen Maßnahmen wird nach 
Anhörung des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft aufgrund von § 36 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546) folgendes ange-
ordnet. 

 
1.1 Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und 

sonstigen Berechtigten) werden zum  

10. März 2009 
 

Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen 
entzogen, die in der Besitzregelungskarte vom 
27.01.2009 bezeichnet sind. Die Besitzrege-
lungskarte ist Bestandteil dieser vorläufigen 
Anordnung. 

 
1.2 Gleichzeitig wird die Teilnehmergemeinschaft 

der Flurbereinigung Schwendi / Großschafhau-
sen für den oben genannten Zweck in den Be-
sitz der nach Nr. 1.1 entzogenen Flächen ein-
gewiesen. 

 
1.3 In Härtefällen können Aufwuchs und Nut-

zungsentschädigungen gewährt werden. An-
träge auf derartige Entschädigungen können 
bis spätestens 31.12.2009 beim Landratsamt 
Biberach - Flurneuordnungsamt, Gammertin-
ger Straße 18, 88499 Riedlingen, gestellt wer-
den. 

 

1.4 Der bei der Durchführung der Bauarbeiten 
anfallende und gelagerte Mutterboden darf 
nicht abgefahren oder für private Zwecke ver-
wendet werden. 

 
 

2. Hinweis 
Die Besitzregelungskarte (siehe Nr. 1.1) liegt 
vom ersten Tag der Bekanntmachung an einen 
Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteilig-
ten während der Sprechzeiten im Rathaus in 
Schwendi aus. 

 
 

 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die vorläufige Anordnung (siehe Nr. 1) 
kann innerhalb eines Monats Widerspruch - 
schriftlich oder zur Niederschrift - beim Land-
ratsamt Biberach - Flurneuordnungsamt, Gam-
mertinger Straße 18, 88499 Riedlingen, einge-
legt werden.Die Widerspruchsfrist beginnt mit 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung. Ein schriftlich erhobener Widerspruch 
muss innerhalb dieser Frist beim Landratsamt 
Biberach - Flurneuordnungsamt in Riedlingen 
eingegangen sein. 

 
 

4. Begründung 
Zu Nr. 1: Die von der vorläufigen Anordnung 
betroffenen Flurstücke müssen vor der Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsplanes in Anspruch 
genommen werden, um die neuen Wege und 
Gewässer ausbauen zu können. Dadurch soll 
erreicht werden, dass die Teilnehmer bei der 
Neuzuteilung ihre Flurstücke auf bereits ge-
bauten Wegen erreichen können. Der vorge-
sehenen Maßnahme liegt der Plan nach § 41 
FlurbG (Wege- und Gewässerplan mit land-
schaftspflegerischem Begleitplan) zugrunde, 
der von der Oberen Flurbereinigungsbehörde 
am 16.05.2008 genehmigt worden ist (§§ 18 
Abs. 1, 41 und 42 Abs. 1 FlurbG). 

 
 

gez. Kaiser  DS 
Projektleiter 

 

 
 
Wir suchen ab 1. Mai 2009  
e i n e  s t a a t l i c h  a n e r k a n n t e  E r z i e -
h e r i n  
als Kindergartenleiterin  
für unseren zweigruppigen Kindergarten mit Kinderkrippe 
in Schemmerhofen als Mutterschutz- und ggfs. Eltern-
zeitvertretung. Voraussetzung zur Bewerbung ist die 
staatliche Anerkennung als Erzieherin; Berufserfahrung 
als Gruppen- oder Kindergartenleiterin ist von besonde-
rem Vorteil. 
Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des 
TVöD. Die Anstellung ist zunächst befristet für die Dauer 
des Mutterschutzes und der sich anschließenden Eltern-
zeit. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, 
Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bitte bis spätestens 
28. Februar 2009 an das Bürgermeisteramt, Ringstraße 
2, 88433 Schemmerhofen.  
Für fernmündliche Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung, Telefon 07356/9356-13.  
 
Engler, Bürgermeister  
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POSTSERVICE-FILIALE IN DER GARTENSTR. 34 
IN MASELHEIM (BEIM BAHNHOF) 

 
Öffnungszeiten: 
Mo, Die, Do, Fr 16:00 Uhr - 17:30 Uhr 
Mi:  10:00 Uhr - 11:30 Uhr 
Sa:  09:00 Uhr - 10:00 Uhr 
 
und nach telefonischer Vereinbarung. Tel. 07351 32868. 
 

 
WIR GRATULIEREN ! 

 
Herrn Johannes Baur, 
Heggbach, zum 86. Geburtstag am 21. Februar! 
 

Herrn Franz Bösch, 
Äpfingen, zum 81. Geburtstag am 21. Februar! 
 

Herrn Eberhard Schaaf, 
Sulmingen, zum 73. Geburtstag am 21. Februar! 
 

Frau Irma Winghart, 
Heggbach, zum 72. Geburtstag am 21. Februar! 
 

Herrn Alfred Welz 
Heggbach, zum 79. Geburtstag am 24.Februar! 

 
Wir wünschen den Jubilaren 

alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen  
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 IMPRESSUM 
 

HERAUSGEBER  Gemeindeverwaltung Maselheim  
Wennedacher Str. 5, 88437 Maselheim 

info@maselheim.de, www.maselheim.de 
Anzeigen: mitteilungsblatt@maselheim.de 

  
REDAKTIONSSCHLUSS  mittwochs: 8:00 Uhr 

  
VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT  DES 

AMTLICHEN TEILS  
Der Bürgermeister 

 

 

 SONSTIGES 
 

 
 
Die Unabhängigen für Mensch und Umwelt erstellen 
ihre  
Liste für die Gemeinderatswahl 2009  
Die Unabhängigen für Mensch und Umwelt, vertreten im 
Maselheimer Gemeinderat, möchten bei den Kommu-
nalwahlen im Juni 09 wieder mit einer interessanten 
Kandidatenliste antreten. Wie im Namen der Liste aus-
gedrückt, bekennen wir uns zu einer umweltbewussten 
Politik, die das Leben in der Gemeinde für alle Men-
schen lebenswert macht. 
Verantwortungsbewusste Frauen und Männer, die das 
Dorfleben durch ihre Entscheidungen mitgestalten wol-
len, werden von uns gerne als Kandidaten auf die neue 
Wahlliste aufgenommen. Nur viele KandidatInnen unter-
schiedlichster Persönlichkeitsprägung eröffnen die Mög-
lichkeit, demokratische Vielfalt in die Gemeinderatsstruk-
tur zu bringen.  
Haben Sie/ hast du Lust mitzuwirken? Wir freuen uns 
auf ein gemeinsames Vorbereitungstreffen am 2. März 
09 um 20.00 Uhr  im Gasthaus Adler in Äpfingen..  
 
Hans Ströbele, Äpfingen 
Kai Dewald, Sulmingen 
Armin Pröll, Maselheim 
 
 
 
 
 
 
 

 VEREINSNACHRICHTEN 
 
 

TSG MASELHEIM-SULMINGEN 
 

ABTEILUNG JUGENDFUSSBALL  
 

D – Jugend 
Turnier in Rot a.d. Rot 
 
D  -  SV Ellwangen             1:1 
D  -  SV Steinhausen         6:0 
D  -  TSV Rot a.d. Rot 2      3:4 
D  -  SV Ochsenhausen      2:2 
Spiel um Platz 5 : 
D  -  TSV Rot a.d. Rot 1      3:2 
Torschützen :    Daniel Koch (6), Fridolin Schuller (3), 
Markus Ruf (3), Grimm Greta (2), Lenard Funk 
  
Turnier in Biberach 
D  -  TSV Kirchberg              0:1 
D  -  TSV Sigmaringendorf     1:0 
D  -  VfB Gutenzell               3:2 
D  -  SV Stafflangen              6:0 
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Spiel um Platz 3 : 
D  -  SV Niederhofen         1:3 
Torschützen :    Marco Brezina (5), Daniel Schuller (2), 
Fridolin Schuler, Greta Grimm, Markus Ruf, Daniel Koch 
 
C- Jugend 
Beim Turnier in Rot a.d. Rot am 15.2. belegte die C- 
Jugend den 7. Platz. 
Tore: Jonathan Strehl (4), Stefan Heilborn (2) David 
Eiberle (1) Vincent Schönwald (1) 
 
Bambini: 
Die Bambinis erreichten bei ihrem Turnier am 15.02 in  
Rot/Rot einen tollen sechsten Platz. 
Dabei gab es folgende Begegnungen: 
  
TSG – Berkheim  0:3 
Ellwangen – TSG 0:1 
Torschütze: Marc Neuer 
Kirchberg – TSG  7:0 
TSG – Rot/Rot II   1:0 
Torschütze: Florian Schuler 
  
 

ABTEILUNG FREIZEITSPORT  
 
Ergebnis der Abteilungsversammlung vom 
09.02.2009 
 

Die Vorsitzende informiert über die Gesamtzahlen der 
Abteilung, aufgeteilt Aktive/Passive, Männ-
lich/Weiblich, Anteil der Personen aus den umliegen-
den Gemeinden. 

1. Kassenbericht 2008 – wird von Kassiererin Christa 
Egelhofer vorgetragen. Schlussmeinung: Ausga-
ben/Einnahmen werden gut vom Betrag getragen 
(Bericht kann von jedem Mitglied eingesehen wer-
den). 

2. Es liegt ein mündlicher Antrag vor die Übungslei-
tervergütung ab 2009 von 8,- EUR auf 10,- EUR 
zu erhöhen. Die Versammlung stimmt mit Mehr-
heit zu. 

3. Es erfolgen die Entlastungen. Diese werden 
durchgeführt von Alfons Egelhofer. 

4. Danksagung: Frau Xeller wird ein Blumenstrauß 
und ein Gedicht überreicht für 9 Jahre Vorstands-
tätigkeit (Kassentätigkeit seit 1993). 

5. Wahlen: gewählt werden:  
1. Vorsitz (Ausnahme, weil Sigrid Xeller sich in der 
letzten Amtsperiode nur auf 1 Jahr wählen ließ).  
2. Vorsitz und Schriftführer.  
Für die Pos. Schriftführer wird Frau Edith Abler auf 
2 Jahre wiedergewählt.  
Für die Pos. 1. Vorsitz (Abteilungsleiter) und eben-
falls für die Pos. 2 Vorsitz (Stellvertreter) wurden 
keine Personen gefunden, d.h. die Ämter konnten 
nicht besetzt werden.  
Alfons Egelhofer, Vertreter Übungsleiter Fitness-
gymnastik, gibt bekannt, dass die Übungsstunden 
wie gewohnt abgehalten werden. Offen bleibt, wie 
lange die einzelnen Gruppen (Kinder und Erwach 

sene) ohne Führung der Abteilung aufrecht erhal-
ten bleiben können. Diese Situation war noch nie 
vorhanden. 
Die ehemalige Vorsitzende gibt sich sehr zuver-
sichtlich, dass sich aus der  Situation jemand fin-
den wird, um die Abteilung weiterzuführen. Sie 
wird den Vorstand des TSG Maselheim-Sulmingen 
von diesem Zustand informieren.  
 

Die Sitzung endet mit dem Schlusswort um 22.00 
Uhr. 

 

 gez.Abtl. Freizeitsport/sx 
 
 

MÄNNERGESANGVEREIN   
MGV EINTRACHT MASELHEIM   

 

 
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2009  
  

Wir laden alle aktiven und passiven Mitglieder, Freunde 
und Gönner unseres Chores recht herzlich ein zu unse-
rer    

55. Jahreshauptversammlung 
Wann:  Samstag, den 28. Februar 2009 um 20.00 Uhr 
Wo :     Proberaum  Gesang in der MZH Maselheim 
 

Tagesordnung:  
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Berichte : 
 a )  des 1. Vorsitzenden 
 b )  des Chronisten 
 c )  der Chorleiterin 
 d ) des Kassiers 
 e )  der Kassenprüfer 
3. Aussprache und Entlastung . 
4. Probenbesuche 
5. Wahlen 
6. Verschiedenes und Wortmeldungen 
  
Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis  
spätestens 1 Woche vor der Versammlung schriftlich an 
den 1. Vorsitzenden Franz Ruf, Weiherweg 19,  
88437 Maselheim, zu richten. 
 
 
 

KIRCHENCHOR MASELHEIM  
 

SINGSTUNDE 
 

Am Freitag, den 20.02.09 findet keine  Singstunde statt. 
Bitte um Beachtung. 
Kath. Kirchenchor Maselheim 
  



 
 

Nr. 7 Seite 11 Freitag, 20.02.2009 
 
 

 

TREFF UM DIE 60 
 

„F ASCHINGSWANDERUNG“   
 
am Rosenmontag, dem 27. Februar 2009 , 
anschließend „Kaffeekränzchen“ im Gemeindehaus 
„Bahnhof“. 
Wir laden alle dazu ein, die gerne mit uns ein paar fröhli-
che Stunden verbringen möchten. 
Treffpunkt: beim Kindergarten 14:00 Uhr 
 
Bei schlechter Witterung fällt die Wanderung aus und wir 
treffen uns dann um 15.00 Uhr im Gemeindehaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MOTORSPORTFREUNDE MASELHEIM  
 

Hallo,       
 

Lust zum Skifahren? 
 

Der MSF fährt am Samstag,  den 28. Februar  nach St. 
Anton mit Apres-Ski  und wir haben noch freie Plätze. 
Abfahrt ist um 5.30 Uhr, wir werden gegen 24.00 Uhr 
wieder in Maselheim sein. 
 

Info und Anmeldung bei Manu Bogenrieder 
07351/829225 
 
 
 

MUSIKVEREIN MASELHEIM  
 

GENERALVERSAMMLUNG  
 

Herzliche Einladung an alle aktiven Musiker und Musike-
rinnen, Ehrenmitglieder, alle passiven Mitglieder, Freunde 
und Gönner unseres Vereins zur Generalversammlung am 
Freitag, 06. März 2009 um 20:00 Uhr  im Probelokal des 
Musikvereins, Mehrzweckhalle Maselheim.  

Tagesordnung:  
1. Begrüßung 
2. Berichte 

a.) 1. Vorsitzender 
b.) Schriftführerin 
c.) Kassiererin 
d.) Kassenprüfer 
e.) Jugendleiter 
f.) Dirigent 

3. Entlastung  
4. Wahlen  
5. Ehrungen 
6. Verschiedenes 

 

ORTSVERBAND MASELHEIM / LAUPERTSHAUSEN / 
WENNEDACH 

 
VORANZEIGE 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2009 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK, 
 

wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer diesjährigen  
 

Jahreshauptversammlung  
Samstag, 07. März 2009, 15.00 Uhr  

Gasthaus Stern in Wennedach 
Im Anschluss gibt es traditionell ein Vesper für alle Teil-
nehmer. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und dis-
kutieren Sie mit uns aktuelle Themen. 
 

Vorsitzender Robert Schafitel 07356/3515 
auch erreichbar unter Robert-Schafitel@t-online.de 
 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie Mitglied im 
VdK werden würden. 

 
 
 
 

FRAUENBUND ÄPFINGEN 
 

KAFFEEKRÄNZCHEN  
 

Am Fasnetsdienstag, 24. Febr. 2009 um 14.00 Uhr  laden 
wir alle Frauen, auch Nichtmitglieder, ganz herzlich zum 
Kaffeekränzchen mit humorvollen Einlagen ins Pfarrheim 
Äpfingen ein. 
Gönnt Euch am letzten Fasnetstag ein paar frohe und un-
terhaltsame Stunden. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

 
 

  
Am 28. März 2009 präsentiert die Fußballabteilung des SV 
Äpfingen die legendäre Comedygruppe "Hauptkerle ltd" in 
der Mehrzweckhalle in Äpfingen.  
Das Duo wird mit seinem neuen Programm wieder kein 
Auge trocken lassen. Eintrittskarten sind beim Vorverkauf 
ab Montag, den 2.3.09, bei der Raiba Rißtal in Äpfingen 
erhältlich. 
 

ABTEILUNG JUGENDFUSSBALL  

C-Jugend 
Spielgemeinschaft Baltringen/Äpfingen 

Am Freitag, 27. Februar, um 20:00 Uhr findet noch einmal 
ein Training in der Halle statt. Ab Dienstag, 3. März, 17:30 
Uhr, trainieren wir wieder im Freien. 

Eure Jugendtrainer 
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NARRENZUNFT „W ECKAFRESSER“   
ÄPFINGEN 

 

 
 

HEXENSABBAT 19.02.2009 
 

Heute Abend findet der traditionelle Hexensabbat statt. 
Hexenbeschwörung mit unserem Hexenmeister Manne ist 
um 19.15 Uhr auf dem Dorfplatz.  Nach diesem schaurigen 
Ereignis geht es dann mit einem Fackelzug in die Mehr-
zweckhalle wo dann um 20 Uhr mit DJ Molle und DJ Hänk 
Häbe  die Hexendisco gestartet wird. Highlight sind wieder 
die tollen Showeinlagen, die wie immer einen tollen Abend 
versprechen. Ü 18, Ausweiskontrolle. 
 

AUF ZUM ÄPFINGER UMZUG 
 

Am Fasnetssonntag, 22.02.2009 ist es wieder so weit. Ab 
14.00 Uhr wird der traditionelle Umzug durch die Straßen 
von Äpfingen ziehen. Es freut uns, dass wir wieder viele 
Zünfte, originelle Gruppen, Wagen sowie Musikkapellen, 
Fanfaren- und Spielmannszüge begrüßen dürfen. Der Um-
zug wird wie immer in der Sulminger Straße und in der 
Bachstraße aufgestellt. Damit ist die Sulminger Straße für 
den Verkehr gesperrt. Wir bitten deshalb die Besucher 
dieser Richtung über Baltringen auszuweichen. (Außerdem 
ist zu berücksichtigen, dass die Ortsdurchfahrt Äpfingen ab 
12.30 Uhr gesperrt ist.) Der Umzug läuft wie gewohnt 
durch die Laupertshauser Straße, Talstraße, Raiffeisen-
straße, Biberacher Straße und die Hauptstraße. 
Umzugsplaketten sind im Vorverkauf bei den Raiffeisen-
banken Maselheim und Äpfingen sowie beim Lebensmit-
telgeschäft Vorhauer in Äpfingen und Baltringen für 1,50 € 
zu erhalten. Am Umzug für 2,00 €. 
 

Selbstverständlich ist die  Zunftstube vor und nach dem 
Umzug geöffnet. Außerdem steht auf dem Dorfplatz wieder 
ein bewirtetes Disco- Zelt und auch am Umzugsweg und 
vor der Turnhalle werden wieder verschiedene Verkaufs-
stände aufgestellt. 
 

Nach dem Umzug herrscht buntes Treiben in der Mehr-
zweckhalle. 
Das Programm läuft NON-STOP mit dem Äpfinger DJ von 
Music Formation bis in den frühen Morgen.  
Der Eintritt an diesem Abend ist frei! Ausweiskontrolle 
 

AN ALLE ÄPFINGER MASKENTRÄGER : 
 

Wer nicht anderweitig eine Aufgabe hat, soll sich am Fas-
netssonntag pünktlich um 12.00 Uhr gegenüber der alten 
Zunftstube, in dem Haus hinter dem Ansagewagen einfin-
den, um beim Kassieren am Umzug mitzuhelfen.  
 

KEHRMASCHINE:  
 

Die Kehrmaschine fährt ab Montagmorgen ca. 10 Uhr 
durch Äpfingen. Bei absoluten winterlichen Verhältnissen  

 

kann es zur Verspätung der Kehrmaschine kommen, da 
diese nur ab ca. 0°C fahren kann. Wir bitten um Eue r Ver-
ständnis dafür.  
 

VORANZEIGE MOTZABEND UND HELFERESSEN: 
 

Der Motzabend findet am 04.03. und das Helferessen am 
06.03.09, jeweils um 20 Uhr statt.   
 
 
 

MUSIKVEREIN     
LAUPERTSHAUSEN  

 
GENERALVERSAMMLUNG DES  

MUSIKVEREIN LAUPERTSHAUSEN : 
 

Am Sonntag, 08.März 2009 findet im Probelokal des MV 
Laupertshausen, ab 19.00 Uhr, die jährliche ordentliche 
Generalversammlung statt. 
 
Tagesordnung: 
(1) Begrüßung des 2. Vorsitzenden 
(2) Bericht des Schriftführers 
(3) Bericht des Kassiers 
(4) Bericht der Kassenprüfer 
(5) Bericht der Jugendleiter 
(6) Bericht des Dirigenten 
(7) Entlastung 
(8) Wahlen  
(9) Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
Wünsche und Anträge können spätestens bis 06.03.09 
beim 2. Vorsitzenden, Armin Blersch eingereicht werden. 
 

FÖRDERVEREIN DES  
MV LAUPERTSHAUSEN  

 
GENERALVERSAMMLUNG VOM  

FÖRDERVEREIN DES MVL: 
 

Am Sonntag, 08.März 2009 findet im Probelokal des MV 
Laupertshausen, im Anschluss, die jährliche ordentliche 
Generalversammlung des Fördervereins des MVL statt. 
 

Tagesordnung: 
(1) Begrüßung  des 1. Vorsitzenden 
(2) Bericht des Schriftführers 
(3) Bericht des Kassiers 
(4) Bericht der Kassenprüfer 
(5) Entlastung 
(6) Wahlen 
(7) Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 

Wünsche und Anträge können spätestens bis 06.03.09 
beim 1. Vorsitzenden, Hermann Koch eingereicht wer-
den. 
 

Alle Musikerinnen und Musiker, Mitglieder und Ehren-
mitglieder, sowie Freunde und Gönner des Musikverein 
Laupertshausen  laden wir dazu recht herzlich ein. 
 

Die Vorstandschaft 
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NARRENZUNFT DEIFELSLOCH-MÄRRA 
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                     KRIEGER – UND SOLDATEN- 
                                  KAMERADSCHAFT SULMINGEN 

 
VORANZEIGE GENERALVERSAMMLUNG 2009! 

 

Unsere Generalversammlung 2009 findet am Samstag, 
den 14. März 2009 um 20 Uhr, im Gemeindehaus Sul-
mingen statt. 
Dazu laden wir jetzt schon alle unsere Mitglieder, Freun-
de und Gönner herzlich ein. 

Auch Neuinteressierte sind herzlich willkommen! 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor! 
 

Die Tagesordnungspunkte werden mit der Hauptanzeige 
bekannt gegeben. 
 
Die Vorstandschaft!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nr. 7 Seite 14 Freitag, 20.02.2009 
 
 

 

 DAS BASAR-TEAM 

LAUPERTSHAUSEN INFORMIERT : 
 

1. KINDERKLEIDER- UND SPIELZEUGBASAR IN 

LAUPERTSHAUSEN  
 
Der erste Kinderkleider- und Spielzeugbasar in Lau-
pertshausen findet am 28.02.2009 von 10 bis 13 Uhr  in 
der Mehrzweckhalle statt. Verkauft werden Kinderkleider 
Frühjahr/Sommer bis Größe 176, Spielwaren, Fahrzeu-
ge, Bücher, Umstandsmode und alles rund ums Kind.  
 
Nummernvergabe 
(Nr. 1 – 199) bei Nicole Lifka Tel. 07351/73396 und  
(Nr. 200 – 399)  
bei Sandra Klingelhöller Tel. 07351/373287.  
Die Warenannahme erfolgt am 27.02.2009 von 19 bis 20 
Uhr.  
Der Erlös kommt der Krabbelgruppe Laupertshausen 
und dem Kindergarten Laupertshausen 
zugute.                            
 
 
 

 AUSWÄRTIGE VEREINSNACHRICHTEN 
 
 

MUSIKVEREIN BALTRINGEN E .V. 
 

JUGENDKAPELLE  
JUGENDLAGER IN ALBERSCHWENDE  

 

Liebe Eltern, Kinder und Jugendlichen,  
 

unser diesjähriges Jugendlager findet von Dienstag, 
04.08.2009 bis Samstag 08.08.2009 statt. Bitte gleich 
einplanen. Danke 
Carolin & Role & Michi 
 
 

 

 

BASAR FÜR KINDER- UND  
JUGENDSPORTBEKLEIDUNG  

 
Am Samstag, den 07. März von 14.00 – 15.30 Uhr findet 
im Baltringer Sportheim ein Basar für Kinder- und Ju-
gendsportbekleidung statt.  
Verkauft werden  

·  Kinder- und Jugendsportbekleidung 
·  Sport- und Fußballschuhe 
·  Inliner 

   Nummernvergabe und Info  
·  Beck Sandra  07356/928540 
·  Blersch Margit 07356/923983 
·  Gerster Daniela 07356/938234 

10%  des Umsatzes kommen der Jugendkasse  
des SV Baltringen zugute. 
 
Außerdem bieten wir Kaffee und  Kuchen ( Kuchen 
auch zum Mitnehmen) an 

 
 

SKIABTEILUNG BALTRINGEN & SKISPORT GBR 
 

UNSERE TERMINE IM ÜBERBLICK : 
 

Skijöring in Baltringen 
Wenn die gute Schneelage so bleibt, bietet die Skiabtei-
lung und STB-Skischule im SV Baltringen am Rosenmon-
tag 23. Februar 2009, ab 13.30 Uhr beim Baltringer Sport-
gelände eine besondere Attraktion. Mit der Durchführung 
des 3.. Baltringer „Pferde-Skijörings“ erfüllen sich die 
Baltringer Skifahrer einen lang gehegten Wunsch, liegt 
doch das 1. Skijöring schon 10 Jahre zurück. Nähere In-
fo´s im Internet. 
 

28.02.2009 Nostalgie-Schilauf in Balderschwang  
„Schilauf wie zu Opas Zeiten“ 
Wir heißen alle Freunde des Nostalgielaufes herzlich  
willkommen. Verbringt mit uns einen unterhaltsamen  
und schönen Skitag in Balderschwang. Egal, ob als Renn-
teilnehmer, Gast oder Fan der wagemutigen Rennteilneh-
mer, die sich ohne Kanten und Sicherheitsbindung in den 
Torlauf stürzen. Auch Ski- und Snowboardfahrer die ein-
fach nur einen gemütlichen Skitag in Balderschwang 
verbringen wollen sind herzlich eingeladen. Am Ende des 
Tages wird wie im Vorjahr eine Siegerehrung mit Prämie-
rung der originellsten Bekleidung stattfinden. Preise: Er-
wachsene  Mitglieder 38,00 €, Nichtmitglieder 40,00 €; 
Jugendliche  (1990-1992) Mitglieder 33,00 €, Nichtmitglie-
der 35,00 €; Kinder  ( 1993-2002) Mitglieder 30,00 €, 
Nichtmitglieder 32,00 €; Nur Bus Mitfahrer  10,00 €. Teil-
nahmebedingungen und Anmeldevordrucke für Inte-
ressierte am Torlauf sind auf unserer Internetseite  
www.sv-baltringen.de ** Ski & Snowboard** zu finden . 
 

13. - 15. März 2009 2 Tage + 1 Nacht Kitzbühel 
Den Tag über auf 250 Pistenkilometern verbringen, 90 
Bergbahnen und Lifte nutzen um den Berg zu erklimmen 
und auf 70 Hütten und Bergrestaurants Möglichkeit zum 
Apres-Ski finden, Kitzbühel – Kirchberg ruft. Darum 
schnell anmelden, es stehen nur begrenzte Plätze zur 
Verfügung. Hier noch unser Hotel: www.kellerwirt.com 
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13. - 15. März 2009 Kinder - und Jugendhütte Golm  
Sind leider keine Plätze mehr frei. 
 
20.03. – 22.03.2009 2 Tage + 1 Nacht in Saalbach 
Wir haben jetzt ein Hotel, direkt an der Gondel gefunden, 
deshalb wird die komplette Ausfahrt noch einmal ausge-
schrieben. Die bisherigen Anmeldungen sind ungültig. 
Wer also mit will, einfach noch einmal anmelden. Damit 
Ihr einen Vorgeschmack auf unser Hotel habt hier die 
Internet Adresse: www.tirolerbuam.at 
 Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen. 
 
28. März 2009 Saisonabschlussfahrt Silvretta Nova 
Noch schnell anmelden. 
 
Skigymnastik 
Am Dienstag, 03.03.2009 findet wie gewohnt wieder 
unsere Skigymnastik ab 19:30 Uhr in der Turnhalle 
Baltringen statt.  
gez. Frido & Carolin & Rainer 
 
 

KLEINTIERZUCHTVEREIN WARTHAUSEN  
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG  
-VORANZEIGE- 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 
Samstag, den 7. März um 20:00 Uhr  im Vereinsheim 
Warthausen statt. 
Tagesordnungspunkte: 
  1: Begrüßung 
  2: Totenehrung 
  3: Bekanntgabe der Tagesordnung und Bericht des Vorstan- 
     des 
  4: Bericht der Schriftführerin 
  5: Kassenbericht 
  6: Bericht der Kassenprüfer 
  7: Bericht des Zuchtbuchführers und des Zuchtwarts Kanin-   
     chen 
  8: Bericht des Zuchtwarts Geflügel 
  9: Bericht der Jugendleiterin 
 10: Entlastung der gesamten Vorstandschaft und des Aus--    
       schusses 
 11: Wahlen 
 12: Satzungsänderung 
 13: Verschiedenes, Anträge und Wünsche 
 
Anträge, Vorschläge und Anregungen können schriftlich 
bis 02.März beim 1.Vorsitzenden Franz Rettich, Am Bühl 
4, 89613 Grundsheim einzureichen. (Tel: 07357/1393) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 MITTEILUNGEN DES 

LANDRATSAMTS BIBERACH : 
 
 
OBERSCHWÄBISCHES MUSEUMSDORF KÜRNBACH  

 
BAUMSCHNEIDEKURS IN KÜRNBACH  

Am Freitag, 20. Februar, findet im Oberschwäbischen Mu-
seumsdorf Kürnbach ein Baumschneidekurs statt. Treff-
punkt ist um 14 Uhr am Museumseingang. 
Ludwig Schwarz, Michael Ege und Franz Hörmann.  
Benötigt wird der Witterung angepasste Kleidung, Werk-
zeug muss nicht mitgebracht werden. Die Kursgebühr von 
2 Euro pro Person kann direkt an der Museumskasse be-
zahlt werden. 
 
 

DAS LANDWIRTSCHAFTSAMT INFORMIERT  
 
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN ZUM GEMEINSA-

MEN ANTRAG 2009 
 
Auch in diesem Jahr führt das Landwirtschaftsamt wieder 
Informationsveranstaltungen rund um den Gemeinsamen 
Antrag 2009 durch. Für den gesamten Landkreis Biberach 
gibt es sechs Veranstaltungs-Termine, an denen Landwirte 
umfassende und aktuellste Infos rund um den Gemeinsa-
men Antrag 2009 bekommen. Referenten werden Peter 
Hirsch, Sachgebietsleiter im Landwirtschaftsamt für Aus-
gleichszulagen sowie ein Vertreter des Sachgebiets Pflan-
zenbau sein. Hierzu sind alle Landwirte des Landkreises 
Biberach herzlich eingeladen. 
Die Info-Veranstaltungen finden wie folgt statt:  
·  Montag, 2. März in Ochsenhausen, Gasthaus Adler 
·  Dienstag, 3. März in Berkheim, Festhalle 
·  Freitag, 6. März in Warthausen, Knopfstadel 
·  Montag, 9. März in Hailtingen, Bräuhaus 
·  Montag, 16. März in Muttensweiler, Sportheim 
·  Dienstag, 17. März in Laupheim, Gasthaus Schützen 
Das Landwirtschaftsamt freut sich über eine rege Teilnah-
me der Landwirte an den Veranstaltungen, da viele Fragen 
bereits im Vorfeld geklärt werden können. Somit werden 
beste Voraussetzungen geschaffen, damit es zu einem 
reibungslosen Ablauf bei der Antragsannahme kommt. 
 
 

MELKROBOTERLEHRFAHRT  
 

Am Donnerstag, 26. Februar 2009, veranstaltet das Land-
wirtschaftsamt ab 9 Uhr eine Melkroboterlehrfahrt. Es wer-
den dabei vier Betriebe besichtigt mit Robotern der Her-
steller SaC, De Laval, Lely und Fullwood. Alle Besichti-
gungsobjekte befinden sich im Raum Memmingen. 
Interessenten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
07351 52-6702 anzumelden. Dort erhalten sie auch weitere 
Infos zum genauen Programm. 
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Vortragsveranstaltung: Teure Düngemittel – was nun?  
Das Landwirtschaftsamt Biberach veranstaltet am Don-
nerstag, 26. Februar 2009, um 19:45 Uhr im Knopfstadel in 
Warthausen einen Informationsabend zum Thema „Teure 
Düngemittel – was nun?“. 
Anhand von Versuchsergebnissen werden verschiedene 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Landwirt unter den mo-
mentan vorhandenen Preisen für Mineraldünger seine 
Düngung gestalten kann, um Getreide, Raps und Mais 
wirtschaftlich produzieren zu können. Zusätzlich wird der 
aktuelle Düngermarkt erläutert. 
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. 
 
 

 WAS SONST NOCH INTERESSIERT 
 

„D RUM BLEIB ´ ICH NUR DER HEINZ ERHARDT“ 
EINE HOMMAGE ZUM 100. GEBURTSTAG 

 
BIBERACH (al) - „Als ich geboren wurde, war ich noch 
sehr jung. Ich hatte kaum Haare auf dem Kopf, keine 
Zähne, auch war ich überall etwas dick. Kurz, ich sah 
aus wie jetzt.“ So beschreibt Heinz Erhardt auf seine 
typische Art seine Geburt. Diese fand am 20. Februar 
1909 in Riga statt. Der Dramatische Verein gedenkt am 
Samstag, 21. Februar und am Sonntag, 22. Februar mit 
einer Soirée bzw. Matinée im Komödienhaus diesem 
Ereignis, das sich zum 100. Mal jährt. 
 
Termine: 
Soirée am Samstag, 21. Februar, 19:30 Uhr, 
Matinée am Sonntag, 22. Februar, 11:00 Uhr. 
Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. 
Eintritt 12 bzw. ermäßigt 10 €. Tageskasse. 

 
 

KULTUR IN HEGGBACH – SERIE ZUM ZWEITEN MAL  
 

„F ROSCHKÖNIG“  KOMMT AM 1. MÄRZ 
 

HEGGBACH – Am Sonntag, 1. März, ab 14.30 Uhr , im 
Festsaal des Heggbacher Wohnverbundes der St. Elisa-
beth-Stiftung  holt der Frosch die goldene Kugel der 
Prinzessin aus dem Brunnen. 
Kartenvorbestellungen  und Reservierungen nimmt die 
Pforte Heggbach entgegen: Tel. 07353/810.  

 
WOCHENENDDIENST DER APOTHEKEN 

 
Notdienst rund um die Uhr, Dienstwechsel 08:30 Uhr 
des darauf folgenden Tages 
Zusatzdienst  
10:00-12:00 Uhr und 17:00-18:00 Uhr  
 
Samstag, 21. Februar 
Apotheke am Postplatz in Biberach 
Zusatzdienst 
Kloster-Apotheke in Ochsenhausen 
 
 

 

Sonntag, 22 Februar 
Schloß-Apotheke in Warthausen 
Zusatzdienst 
Kloster-Apotheke in Ochsenhausen 
 
DIENSTBEREITSCHAFT DER ANTONIUS-APOTHEKE 

IN SCHEMMERHOFEN 
 
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08:30 Uhr früh und 
endet um 08:30 Uhr am darauf folgenden Tag. 
27.02.2009, 10.03.2009, 21.03.2009 
 
 

ÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSDIENST 
OCHSENHAUSEN/GUTENZELL  

Organisiert über die zentrale Rufnummer 
0180  1 92 92 57 

Notsprechzeiten immer von 10 bis 11 Uhr und von 17 
bis 18 Uhr in den Notdienstpraxen.   
Die ärztlichen Notdienste in der KV Südwürttemberg mit 
Namensnennung sind für jedermann im Internet einseh-
bar auf der Seite http://www.arztdienst.net 
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 MITTEILUNGEN DER EVANG . 

KIRCHENGEMEINDEN 
 
Wochenspruch 

Estomihi (Sei mir ein starker Fels):  
“Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird 
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die 
Propheten von dem Menschensohn." 
   Lukas 18, 31 

 
 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE  
OCHSENHAUSEN 

Poststr.48, 88416 Ochsenhausen 

Tel.07352/2455 (Dt. Telekom) oder 616114 ( für Alice-  
Kunden kostenfrei) 
 Fax 8803, e-mail : Kircheox21@aol.com 
Homepage: www.ev-ki-ox.de 
Gemeindebüro (Frau Becker) Dienstag 9-12 Uhr, Mitt-
woch 14.30 – 17.30 
Telefon: 07352/ 939203 
 
Sonntag,  22. Februar 2009 
9.30 Uhr  Evang. Gemeindezentrum 

(Prädikantin Ines Grafl) 
10.45 Uhr  Altenzentrum Goldbach 
 
Termine der Woche: 
 
Montag, 23.2. 
09.30 Uhr  Krabbelgruppe 
10.00Uhr  Frühstückstreff mit Sprechstunde (GPZ) 
 
Dienstag  24.2. 
09.45 Uhr  Rückbildungsgymnastik 
09.30 Uhr Krabbelgruppe International    
19.30 Uhr  Geburtsvorbereitung 
 
Mittwoch 25.2. 
10.00 Uhr  Mutter – Kind – Gruppe 

Kein Konfirmandenunterricht in den Fe-
rien 

19.30 Uhr  Kaktusgruppe (Beratung bei Alkohol-
problemen, auch für Angehörige, Herr 
Liebig) 

Donnerstag 26.2. 
15.00 Uhr   Frauenkreis 
 
Freitag 27.2. 
20.00 Uhr  Beratung bei Suchtproblemen, Treffen 

des Blauen Kreuzes, Ev. Gemeindezentrum (Fr. 
Dietel) 

 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros (Pfarramtssekretärin 
Frau Becker):in den Ferien geschlossen bis 4.3.09 
 
 

 

Das Evangelische Pfarramt hat von 21.2. bis 28.2. ge-
schlossen 
Vertretung übernimmt in seelsorgerlichen Notfällen  
Von 21.2. – 24.2.  
Das evangelische Pfarramt Kirchdorf, Pfarrer Jörg 
Scheiring, Telefon 07354 / 444 
 
Und von 25.2. bis 28.2.  
Das Evangelische Pfarramt Erolzheim –Rot , Pfarrerin 
Dorothee Sauer und Matthias Ströhle ,08395 / 9369380 
 
 
 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE  
WARTHAUSEN  

 
 
Evang. Pfarramt: Pfarrer Hans-Dieter Bosch. Martin-
Luther-Str. 6    88447 Warthausen Telefon: 07351 - 13 9 
14. Fax: 07351 - 79 84. 
email: EvangelischeKircheWarthausen@web.de  
 
Freitag, 20.02.  bis Sonntag, 22.02. Konfirmandenfreizeit 
(siehe unten) 
 
Sonntag 22.02./ Estomihi: 
09.30 Uhr  Stadtpfarrkirche Biberach: Gottesdienst. 
 
Freitag, 27.02. 
20.00 Uhr  Vortrag Familie Sauer: 

 „Das unbekannte Afrika" . (siehe unten) 
 
Sonntag 1.03./ Invokavit (Er ruft mich): 
10.00 Uhr  Ingerkingen: Gottesdienst. 
11.15 Uhr  Birkenhard: Gottesdienst. 
   (Pfr. Hans-Dieter Bosch) 

 

 

Hingewiesen und eingeladen wir zu einem Vortrag am 
Freitag, den 27. Februar, um 20.00 Uhr im Bodelschwingh-
Gemeindezentrum in Warthausen: Unter dem Titel „Das 
unbekannte Afrika" berichten in Bild und Wort Familie Mar-
tin und Silke Sauer über ihre Arbeit als Wycliff-
Bibelübersetzer im Tschad. Seit elf Jahren lebt die Familie 
mit ihren Kindern im Herzen Afrikas. Sie setzen sich dafür 
ein, dass Menschen in ihrer eigenen Sprache lesen und 
schreiben lernen können sowie Zugang zur Bibel, dem 
Wort Gottes, in ihrer Muttersprache bekommen. Eintritt 
frei.  

Von Freitag 20.02. bis Sonntag 22.02. findet unsere dies-
jährige Konfirmandenfreizeit in Oggelshausen statt, die 
Mitarbeiter  aus der Kirchengemeinde mit Pfr. Bosch vor-
bereitet haben. Die Vertretung in dienstlichen Angelegen-
heiten ist über Telefon und Anrufbeantworter abfragbar.  
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 MITTEILUNGEN DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDEN 
MASELHEIM, ÄPFINGEN, SULMINGEN, LAUPERTSHAUSEN 

 
Kath. Pfarramt, Dürnau 1, 88437 Maselheim 
Tel.: 07351 6122  Fax: 07351 574980 
Pfarrer Ludwig Hager  
Sekretärinnen: Frau Angela Kahle, Frau Brigitte Hess  
Diakon Paul Hammer: privat Tel. 07352 1857 und 
Büro Laupertshausen Tel. 07351 506578  

Öffnungszeiten: 
Dienstag:     08:30 – 11:30 Uhr, 16:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 08:30 – 11:30 Uhr 
 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Risstal eG 
Konto Nr. 46 522 000, BLZ 654 618 78  

 

 

Woche vom  21.02. – 01.03.2009  
 

   
Religiös-historisches Volksstück 

Eigenleistung durch Theaterspiel – Proben sind in vollem Gange 

Laupertshausen –  Die Innenrenovierung der Pfarrkir che Sankt Jakobus und Pelagius wurde im vergangenen  
Jahr vollendet.  Mit der Theateraufführung des reli giös-historischen Volksstückes „Bernadette –  Das W under 
von Lourdes“ soll ein Beitrag zur Finanzierung gele istet werden. 
Die Renovierungsmaßnahme der Laupertshauser Pfarrkirche, Sankt Jakobus und Pelagius,  mit einem Aufwand von 
272.000 Euro wurde erfolgreich abgeschlossen. Zur Finanzierung sind Eigenleistungen geplant. Ein Teil dieser Eigenleis-
tungen soll durch das religiöse Schauspiel erbracht werden. Zu diesem Zweck wurde mit dem Theaterverein Lauperts-
hausen und Laienspielern der Seelsorgeeinheit eine Kooperation eingeleitet“. 
Seit Wochen wird im Katholischen Gemeindehaus Laupertshausen an dem Stück: „Bernadette- Das Wunder von 
Lourdes“ geprobt. Dabei handelt es sich um ein religiös-historisches Volksstück. Regie führt Herr Helmut Fesseler und 
Diakon Paul Hammer, welcher selber mitspielt. Neben Mitgliedern des Theatervereins Laupertshausen wirken auch einige 
Laienspieler aus der Seelsorgeeinheit mit.  
Dankenswerterweise stellt die Gemeinde die Mehrzweckhalle in Laupertshausen zur Verfügung. Alle Gruppierungen der 
Kirchengemeinde und alle Vereine wirken mit, dass die Veranstaltung gelingen kann. Einiges muss organisiert werden. 
Ein Helferplan wird erstellt für die Bestuhlung zu jeder Aufführung. Frauen organisieren Kuchen und Kaffe zu den Nach-
mittagsveranstaltungen. Aus allen Gruppierungen werden Bedienungen gestellt, die für das leibliche Wohl der Gäste sor-
gen. Der Kartenvorverkauf wird organisiert zur Reservierung der Tische. Firmen werden um Spenden gebeten, damit die 
anfallenden Kosten für Werbung, Kostümausleihe, usw., so weit wie möglich gedeckt werden können. Wir sind dem Thea-
terverein und allen Laienspielern dankbar, dass sie uns eine solch ergreifende Vorstellung darbieten werden und uns so 
großartig mit unserem Projekt der Kirchenrenovierung unterstützen. Die Atmosphäre bei den Proben ist sehr gut, die Lai-
enspieler sind mit Eeifer bei der Sache. Die Katholische Kirche feierte im vergangenen Jahr das 150-jährige Jubiläum der 
ersten Erscheinung von Lourdes. Die „Unbefleckte Empfängnis“ erschien dem Hirtenmädchen Bernadette Soubirous erst-
mals am 11. Februar 1858. 
In dem Volksstück wird das Ringen um den Glauben an dieses Ereignis deutlich. Findet da wirklich eine Marienerschei-
nung statt, oder ist alles nur Wichtigtuerei eines pubertierenden Mädchens? Es wird ein besonderes Zeichen zur Glaub-
würdigkeit verlangt. Die neu entdeckte Wasserquelle, welche Bernadette auf Geheiß der Erscheinung ausgräbt und die 
seither nie versiegte, ist ein solches. 
Bernadette berichtete die Botschaften so wie sie diese gehört und gesehen hatte, entgegen aller Anfechtungen. Als Or-
densschwester starb sie 35-jährig, im Jahre 1879. Papst Pius XI. sprach sie am 08.12.1933 heilig. Der Wallfahrtsort 
Lourdes ist seither Ziel tausender Pilger. 
In Lourdes geschahen bisher kirchlich anerkannte Wunder, darüber hinaus unzählige persönliche Heilungszeugnisse 
gläubiger Menschen. Der alljährliche riesige Pilgerstrom zum Wallfahrtsort Lourdes hält an. Möge das Ereignis von 
Lourdes unseren Glauben stärken. 
 

Über Kuchenspenden freuen wir uns sehr.  
Bitte melden Sie Ihre Bereitschaft zu einer Kuchens pende an, bei Fr. Elisabeth Podkovik 
Tel. 07356 12358 
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Maselheim St. Peter u. Paul                                       
 

Äpfingen St. Blasius  

Samstag  
21.02.09 

19.00 Uhr Wortgottesdienst  Samstag 
21.02.09 

17.45 Uhr Wortgottesdienst  

Sonntag 
22.02.09 

10.15 Uhr Wortgottesdienst  Sonntag 
22.02.09 

09.00 Uhr Wortgottesdienst  
 

Dienstag 
24.02.09 

18.00 Uhr Rosenkranz entfällt! Dienstag 
24.02.09 

18.00 Uhr 
   

Rosenkranz entfällt!  
   

Ascher-
mittwoch 
25.02.09 

09.00 Uhr Wortgottesdienst  
mit Aschenbestreuung 
 

Ascher-
mittwoch 
25.02.09 

08.00 Uhr  
 
18.00 Uhr 

Wortgottesdienst  
mit Aschenbestreuung Rosen-
kranz entfällt! 

   Donnerstag 
26.02.09 

08.00 Uhr Schülergottesdienst   
 

Freitag 

27.02.09 

18.00 Uhr 
  

Rosenkranz Freitag 
27.02.09 

18.00 Uhr   Rosenkranz  
für die Verstorbenen 

Samstag  
28.02.09 

10.00 Uhr 
 
 
19.00 Uhr 

Eucharistiefeier anlässlich der 
Goldenen Hochzeit von Wer-
ner u. Erika Pröll 
Vorabendmesse  
mit Aschenbestreuung 
Kollekte zur Erhaltung unse-
rer kirchlichen Gebäude  
 

Samstag 
28.02.09 

17.45 Uhr Vorabendmesse  
mit Aschenbestreuung 
Kollekte zur Erhaltung unse-
rer kirchlichen Gebäude  
 
 

Sonntag 
01.03.09 

09.00 Uhr Wortgottesdienst  
mit Aschenbestreuung 
Kollekte zur Erhaltung unse-
rer kirchlichen Gebäude  

Sonntag 
01.03.09 

10.30 Uhr Wortgottesdienst 
mit Aschenbestreuung 
Kollekte zur Erhaltung unse-
rer kirchlichen Gebäude  

 
Sonntagsevangelium:  Mk 2,1-12   

 

Geistliches  Wort:  
Aschermittwoch  
Am Aschermittwoch beginnt die Kirche die vorösterliche Bußzeit. Das Aschenkreuz möge uns in dieser Zeit den Weg weisen, den Kreuzweg Jesu 
zu Tod und Auferstehung. Der Aschermittwoch gilt als Fast- und Abstinenztag. In der Enthaltung von Elementen gewohnter Lebensführung hat die 
Kirche schon zu allen Zeiten den Weg der inneren Umkehr erkannt. Ein Weg zu mehr körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheit. Darum 
lädt die Kirche ein zu den vielfältigen Bußmöglichkeiten: Fasten und Almosen für die Armen, Bußgottesdienste und Beichtsakrament.  
 

 
           Aschenkreuz  
 

Die Asche ist Zeichen menschlicher Gebrechlichkeit und Todverfallenheit, aber auch Zeichen neuen Lebens. 

In frühen Zeiten wurde mit Asche gewaschen:  

Asche hat reinigende Kraft. - Auf den Feldern werden bis heute die Stoppeln verbrannt:  

Asche schafft die Voraussetzungen für neues Wachsen. - Asche wurde den Sündern auf das Haupt gestreut: 

Asche reinigt von Schuld und gibt Kraft zu neuem Leben. Die Asche für die Spendung des Aschenkreuzes 

wird aus den verbrannten Palmzweigen des Vorjahres bereitet und vom Priester gesegnet. Sie wird so für uns 

zum Zeichen des Weges vom Tod zu neuem Leben. - Die Zweige des Jubels und der Freude müssen ver-

brannt werden, durch den Tod hindurchgehen, um zum Zeichen des Kreuzes, des Todes und der Auferste-

hung zu werden.  
 
Vortrag über Peru - Land der extremen Gegensätze  
Sandwüsten wie in der Sahara, schneebedeckte Sechstausender, moderne Architektur, Elendsviertel, Kolonialbauten und Incastätten wie Machu 
Picchu, Palmen am Pazifik, kahle Berghänge in den Anden, eine abenteuerliche Eisenbahnstrecke und eine meditative Wanderung auf einem 
Inka-Pfad, Inseln als Vogelparadiese im Meer, schwimmende Inseln für die Ureinwohner und strickende Männer auf Taquile im Titicacasee, 
Museen, Märkte und Kirchen in Lima und Arequipa, Lamas, Alpakas sowie riesige Cóndore in wilder, rauer Landschaft…  
All dies wird Herr Wolf-Dietrich Schmidt am Sonntag, dem 01. März 09, um 14:00 Uhr, im Pfarrhaus Lauperts hausen, an Hand von 
Bildern seiner Peru-Bildungsreise ansprechen. 
Herr Schmidt hat im Oktober/November 2008 alleine Peru mit dem Rucksack erkundet. Seine Eindrücke und Erfahrungen wird er in einem etwa 
einstündigen Dia-Überblick schildern. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit dem Referenten weiter ins Gespräch zu kommen. 
Der Eintritt ist frei. Eine eventuelle Spende der Zuhörer wird Wolf Schmidt Herrn Bohn, einem deutschen Missionar in Peru, zukommen lassen. 
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Sulmingen St. Dionysius                                             Laupertshausen St. Jakobus u. Pelagius  

 

Freitag 

20.02.09 

 
17.00 Uhr 

 
Rosenkranzgebet entfällt! 

   

Sonntag 

22.02.09 

 
09.00 Uhr 

 
Wortgottesdienst  

Sonntag 
22.02.09 

09.45 Uhr 
10.15 Uhr 

Rosenkranz 
Wortgottesdienst  

 
  Montag 

23.02.09 
09.00 Uhr Rosenkranz 

Dienstag 

24.02.09 

 
18.30 Uhr 
19.00 Uhr 

 
Rosenkranz  entfällt! 
Eucharistiefeier entfällt! 

 
Dienstag 
24.02.09 

 
09.00 Uhr 

Rosenkranz  entfällt! 

Ascher-
mittwoch  
25.02.09  

18.30 Uhr Wortgottesdienst  
mit Aschenbestreuung Ascher-

mittwoch 

25.02.09 

 
09.00 Uhr 
19.30 Uhr 
 

 
Rosenkranz entfällt! 
Wortgottesdienst  
mit Aschenbestreuung 

 
  

Donnerstag 

26.02.09 

 
09.00 Uhr 

 
Rosenkranz    

Freitag 

27.02.09 

 
17.00 Uhr 
 

 
Rosenkranz  
für die Verstorbenen  

Freitag 

27.02.09 

 
18.30 Uhr 
19.00 Uhr 

 
Rosenkranz f. die Verstorbenen 
Eucharistiefeier entfällt! 

 
  

Samstag 

28.02.09 

 
14:00 Uhr 

 
Taufe Florian Rapp 

Sonntag 

01.03.09 

 
10.30 Uhr 

 
Eucharistiefeier  
mit Aschenbestreuung 
Kollekte zur Erhaltung unse-
rer kirchlichen Gebäude  
 

Sonntag 

01.03.09 

 
08.30 Uhr 
09.00 Uhr 

 
Rosenkranz 
Eucharistiefeier 
mit Aschenbestreuung 
Kollekte zur Erhaltung unse-
rer kirchlichen Gebäude  

  
In Sulmingen entfällt am Freitag, 20.02.09 das Rose nkranzgebet um 17 Uhr.  
 

Beerdigung bei Abwesenheit des Pfarrers  
In der Zeit vom 23.02.-27.02.2009 ist wegen Abwesenheit des Pfarrers bei einer Beerdigung kein Requiem möglich. Die Beerdigung 
findet im Rahmen eines Wortgottesdienstes mit Kommunionempfang statt. Die erste Intention für den Verstorbenen wird in einer der 
folgenden Eucharistiefeiern genannt.  
Gottesdienste am Sonntag, 01.03.09  
Wegen der Aschenbestreuung beginnen die Gottesdienste in Sulmingen und Äpfingen am Sonntag, dem 01.03.09 erst um 10.30 Uhr.  
Am Faschingsdienstag, dem 24.02.09 entfällt der Got tesdienst in Äpfingen und die Rosenkranzgebete in S ulmingen, Masel-
heim und Laupertshausen.  

 

Rosenkranzgebet in Laupertshausen  
In Laupertshausen wird ab dem 04.03.09 der Rosenkranz mittwochs wieder abends um 18.30 Uhr gebetet. 

 
Gesprächskreis für pflegende Angehörige, Biberach  Programm Frühjahr/Sommer 2009  
In der Regel jeden 1. Donnerstag, 14 bis 16 Uhr 

03. März 2009  Heiteres Gedächtnisstraining; Karl-Heinrich Gils, Diakonie-Hilfen im Alter 
02. April 2009 Atembeschwerden bei Pflegebedürftigen – medizinische und pflegerische Aspekte-  

Dr. Christian Appel, Chefarzt der Geriatrie, Kreisklinik Biberach und  
Elfriede Merkel, Umsorgtes Wohnen Diakoniestation Biberach 

07. Mai 2009 Krafttanken für Körper, Geist und Seele, Informationen zu Schwerpunktkuren  
für pflegende Angehörige in Bad Wurzach im dortigen Müttergenesungsheim, 
Rebekka Müller, Einrichtungsleitung 

04. Juni 2009 Abendstern-Unterstützungsangebote für daheim; Henriette Sauter, kath. Sozialstation Biberach 
02. Juni 2009 richtige Zahnpflege bei Pflegebedürftigen, Dr. Klaus Ulrich, Zahnarzt Biberach 
August Sommerpause 
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Sonstige Angebote: 

·  Anregungs- und Bewegungsgruppe Biberach im Ochsenhauser Hof: jeden 2. Mittwoch im Monat, 15-17 Uhr 
·  Tagesseminar für Pflegende Angehörige; am 02.04.09 für ehemals Pflegende, am 06.05.09 für aktiv Pflegende jeweils 

im Kloster Bonlanden 
·  Freizeit für Pflegebedürftige und ihre Angehörige  in Rot an der Rot vom 04.-14.05.2009  
·  Messe – aktiv50plus: im Landratsamt, Rollinstr. 9 in Biberach Freitag, den 20. März 2009 von 13 bis 18 Uhr. 

Wenn Sie Fragen haben zum Gesprächskreis oder auch allgemein zum Thema Pflege, wenden Sie sich bitte an folgende Kon-
taktstellen: Diakonie Hilfen im Alter, Karl-Heinrich Gils, Wielandstr. 24, 88400 Biberach, Tel. 07351 1502-50; gils@diakonie-
biberach.de; oder 
Caritas Hilfen im Alter, Ursula Fietze, Kolpingstr. 43, 88400 Biberach, Tel. 07351 5005-123 vormittags Mo-Mi, fietze@caritas-
biberach.de; oder an die Kath. Sozialstation/Diakonie-Sozialstation BC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


